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me zustande. John Fontanelli war 
mit einem Schlag mit Abstand der 
reichste Mensch der Welt. Zum Ver-
gleich: Warren Buffet wird heute 
auf „nur“ 47 Milliarden geschätzt. 
Diese Geschichte ist natürlich nicht 
wahr. Sie ist dem Roman „Eine Bil-
lion Dollar“ von Andreas Eschbach 
(2001) entnommen. Aber sie könn-
te wahr sein.

Was fängt man mit so viel Geld an? 
Das bisschen, was John in der ers-
ten Euphorie für Maßanzüge, Autos 
und ein Landhaus in England ver-
pulverte, war schnell wieder „ver-
dient“. Mehr noch: Wie Johns Ver-
mögensverwalter McCaine ihm auf 
Anfrage mitteilte, war sein Bank-
konto trotz großzügiger Ausgaben-
politik auf rätselhafte Weise weiter 
angeschwollen. Ab einer gewissen 
Höhe ist ein Vermögen kaum klein 
zu kriegen: aufgrund von Zins und 
Zinseszins. Zum Glück ist John Fon-
tanelli in Eschbachs Roman ein gu-
ter Kerl. Er sucht nach Wegen, mit 
seinem Geld die ganze Welt zu be-
glücken. Was wäre aber, wenn so 
viel Geld in die Hände von weniger 
wohlmeinenden Individuen geriete?

Was kostet die Welt? 

Ein machtbewusster, skrupelloser 
Erbe würde sich, nachdem er sein 
Grundbedürfnis nach fünf Yach-
ten und zehn Ferienhäusern ge-

stillt hat, vielleicht Politiker kau-
fen. Solche, die alles, was legal 
ist, für legitim halten und sich Fäl-
le von Vorteilsnahme kurzer Hand 
selbst vergeben. Und er würde ver-
suchen, Einfluss auf die Politik sei-
ner Schützlinge zu nehmen. Viel-
leicht würde er sich auch Medien 
kaufen, die dem Volk in professio-
nellen Kampagnen einreden, dass 
es in ihrem Interesse ist, entrech-
tet und ausgeplündert zu werden. 
Relativ günstig ist in Zeiten knap-
per Kassen auch die komplette In-
frastruktur einer Volkswirtschaft 
zu haben: Wasser, Eisenbahn, Ver-
kehrsbetriebe. Lohnend wäre es 
auch, mehrere scheinbar konkur-
rierende Energieversorger zu kon-
trollieren, um den Verbrauchern 
überhöhte Strompreise aufzuzwin-
gen. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.

Leider ist das hier gezeichnete Sze-
nario schon heute Realität. Mit Gut-
haben von weit weniger als einer Bil-
lion kann eine Minderheit heute das 
Geschehen auf der Erde zu ihren 
Gunsten manipulieren. Das reichste 
Zehntel besitzt 85 Prozent des Welt-
vermögens. Knapp die Hälfte davon 
wird vom reichsten einen Prozent 
gehalten. Eine solche Ungleichver-
teilung wäre nicht möglich gewesen 
ohne eine merkwürdigen Gewohn-
heit der menschlichen Spezies: das 
Erben. Warum es so gefährlich ist, 

Der Zins ist schädlich, gewiss, aber 
er bliebe ein begrenztes Übel, wäre 
da nicht ein anderer Faktor, der ihn 
verewigt und potenziert: das Erbe. 
Erbschaften zementieren Famili-
enprivilegien und unterhöhlen die 
Chancengleichheit. Der Sohn von 
Michael Ballack wird nicht nächs-
ter Kapitän der Fußball-National-
mannschaft. In Unternehmen sind 
derlei Absurditäten aber durchaus 
üblich. Schwerer wiegt, dass sich 
die Akkumulation von Vermögen 
und politischem Einfluss über Ge-
nerationen fortsetzen kann. Wer 
für das Leistungsprinzip und gegen 
demokratisch nicht legitimierte 
Machtkonzentration ist, kann nicht 
gleichzeitig für uneingeschränk-
tes Erben sein. Es müssen Wege 
gefunden werden, Erbschaften auf 
ein sozialverträgliches Maß zu be-
grenzen. Ein paar Vorschläge. 

John Fontanelli war ein einfacher 
Pizza-Austräger in New York. Ei-
nes Tages erfuhr er von ein paar 

dubiosen Anwälten, dass er Erbe 
eines Riesenvermögens war. Wert: 
eine Billion Dollar. Das Vermögen 
war von seinem Vorfahren Jakob 
Fugger vor 500 Jahren angelegt wor-
den – mit der Auflage es erst jetzt, 
zur Jahrtausendwende, auszuzah-
len. Mit Zins und Zinseszins kam so 
über die Jahre eine stattliche Sum-
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lässt sich an einem einfachen Bei-
spiel zeigen. Nehmen wir an, ein 
20-jähriger legt ein Vermögen von 
10.000 Euro an. Er stirbt mit 80. 
Bei einem Verdopplungszeitraum 
von 20 Jahren kann sich ein solches 
Vermögen während der Lebens-
spanne seines Besitzers höchstens 
verachtfachen (80.000 Euro). Ver-
erbt er es an seinen 40-jährigen 
Sohn, so kann dieser, bis er selbst 
stirbt, schon über ein Vermögen von 
320.000 Euro verfügen. Beim Enkel 
wären es 1.280.000 usw. Wir ken-
nen das Spiel.

Die Mühe,  
geboren zu werden 

Da ist es erstaunlich, dass in der 
Geldreformerszene relativ selten 
über Erbschaften gesprochen 
wird. Dabei basiert eines der 
bekanntesten Rechenbeispie-
le über die Absurdität des Zin-
ses auf dem Prinzip der un-
begrenzten Vererbung: der 
„Josephspfennig“. Der engli-
sche Moralphilosoph Richard 
Price rechnete 1772 aus: Ein 
Pfennig, angelegt mit 5 Pro-
zent zum Zeitpunkt von Jesu Ge-
burt, hätte bis in die Gegenwart 
ein Vermögen im Wert von 150 Er-
den aus purem Gold erwirtschaf-
tet. Das Beispiel funktioniert nur, 
wenn man die ungeschmälerte 
Weitervererbung von Vermögen 
unterstellt. Hier muss festgehalten 
werden: Übermäßiger Reichtum ist 
nicht nur deshalb schädlich, weil er 
Armut bedingt (dieser Effekt könn-

te ja durch Wirtschaftswachstum 
begrenzt werden). Reichtum ist 
vielmehr an sich schädlich, weil er 
Macht generiert, die nicht demo-
kratisch verliehen ist. Sahra Wa-
genknecht, Sprecherin der Partei 
„Die Linke“ schreibt hierzu: „Poli-
tische Macht ist heute nicht mehr 
unmittelbar erblich, wirtschaftli-
che Macht dagegen ist es, und mit 
ihr vererbt sich auch die Macht, der 
ganzen Gesellschaft die eigenen In-
teressen aufzuzwingen.“

Die Ungerechtigkeit von Erb-
schaften empörte schon die gro-
ßen Geister der Aufklärung. 1784 
schrieb der Komödiendichter Be-
aumarchais in seinem berühmten 
Monolog des Figaro an die Adresse 
des Adels: „Adel, Reichtum, Rang 
und Würden, all das macht Sie so 
stolz! Was haben Sie denn geleis-
tet für so viele Vorteile? Sie haben 
sich die Mühe gegeben, geboren zu 
werden, weiter nichts.“ Das Stück 
wurde zum Skandal, die betreffen-
de Textstelle musste von Mozart 
und da Ponte aus ihrer Oper „Le 
Nozze di Figaro“ entfernt werden. 
Die Wahrheit ist eben nicht immer 
bequem. 

Riesenvermögen  
verhindern! 

Stellen wir uns zwei Neugeborene 
auf der Geburtsstation vor: Jonas 
und Knut. Beide sehen einander 
zum Verwechseln ähnlich, quäken, 
machen in die Windeln. Der Unter-
schied ist nur: Jonas ist das Kind 
reicher Eltern, die mehrere Immobi-
lien in zentraler Großstadtlage be-

sitzen. Knut ist das Kind von Hartz-
IV-Empfängern. Es ist gut möglich, 
dass Jonas in 20 Jahren einmal der 
Vorgesetzte von Knut sein wird 
– oder sein Vermieter. Baby Knut 
wäre Baby Jonas tributpflichtig. 
Und würde man beide Kinder aus 
Versehen auf der Station vertau-
schen, wäre die Rollenverteilung 
umgekehrt. Ich vergaß: Es gibt so 
etwas wie Eigenverantwortung, 
und wir haben in unserem Land 
Chancengleichheit. Oder? Ein Rad-
fahrer, der gegen starken Gegen-
wind ankämpft, hat kaum die glei-
chen Chancen wie jemand, dem der 
Wind in den Rücken bläst. Deshalb 
meine ich: Wer für unbeschränktes 
Erben eintritt, hat damit die Chan-
cengleichheit als politisches Ziel 
aufgegeben.

Eigentlich ist die Erbschaftssteuer 
traditionell dafür konzipiert, diese 
Ungerechtigkeit zu begrenzen. In 
der Bayerischen Verfassung heißt 
es sogar: „Die Erbschaftssteuer 
dient auch dem Zwecke, die An-
sammlung von Riesenvermögen in 
den Händen einzelner zu verhin-
dern.“ (Art. 123) Gut gemeint. Aber 
nur etwa 15 Prozent der Deutschen 

kommen jährlich in Genuss ei-
ner größeren Erbschaft oder 
Schenkung. Der Rest ist fak-
tisch „enterbt“. Diese glück-
liche Minderheit wird von der 
Erbschaftssteuer meist nicht 
behelligt. Die Freibeträge be-
laufen sich auf 300.000 (Ehe-
gatten) oder 200.000 (Kinder). 
Die Steuersätze sind nur für 

entfernte Verwandte wirklich be-
drohlich (60 Prozent). Kinder kom-
men mit 15% davon, was verkraft-
bar ist, wenn man bedenkt, dass 
damit 85% dem selbst erarbeiteten 
Einkommen leistungslos hinzuge-
fügt werden. Wenn ein Erbe nicht 
ganz ungeschickt ist, wird er die 
bezahlte Steuer durch Miet- und 
Zinseinnahmen schnell wieder he-
reinholen.

Wer für unbeschränktes 
Erben eintritt, hat damit 
die Chancengleichheit 
als politisches Ziel 
aufgegeben.
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Das feudale 
Zeitalter beenden! 

Angesichts der machtvollen Zinses-
zinsdynamik und der für Erben sehr 
milden Gesetzgebung verwundert 
es, dass noch nirgendwo ein Ver-
mögen von über einer Billion Dollar 
angehäuft wurde. Liegt in der Be-
schränkung auf zweistellige Milliar-
densummen doch ein Rest kollekti-
ver Vernunft? Leider ist die Wahrheit 
unangenehmer: Kriege, Naturkata-
strophen, Finanzkrisen und Wäh-
rungsreformen haben die großen 
Vermögen in der Vergangenheit im-
mer wieder vernichtet. Oder dras-
tisch ausgedrückt: In einem globa-
len Monopoly, dessen „natürlicher“ 
Spielausgang darin besteht, dass 
am Ende einem die ganze Erde ge-
hört, konnte nur millionenfaches 
menschliches Leid (z. B. durch Krie-
ge) das gröbste Unrecht verhindern.

Dabei betraf die Geldvernichtung 
hauptsächlich das Bar- und Buch-
geld. Boden- und Unternehmensbe-
sitz blieben auch über die Weltkrie-
ge hinweg sehr oft unangetastet. 
Christian Felber, Mitbegründer von 
Attac Österreich, fordert in seinem 
Buch „Gemeinwohlökonomie“, Un-
ternehmen nicht ausschließlich 
an Söhne und Töchter, sondern an 
eine „demokratische EigentümerIn-
nengemeinschaft“ zu übergeben. 
Blutverwandte können sich unter 
bestimmen Umständen daran betei-
ligen, folgen ihren Eltern aber nicht 
mehr automatisch in Führungsposi-

tionen nach. Dazu Felber: „Das ist, 
im Grunde genommen, nur ein noch 
ausständiger Schritt aus dem feuda-
len Zeitalter, den wir bisher – dank 
intensiver ideologischer Schulung – 
noch nicht unternommen haben.“ 

„Germinal“ ist überall 

Nach dem Feudalismus prägten 
Erbschaften auch das Gesicht des 
frühindustriellen Zeitalters. In sei-
nem Roman „Germinal“ (1885) be-
richtet Emile Zola von einem Streik 
bitter armer Bergarbeiter in Nord-
frankreich. Ihrem elenden Schicksal 
wird das Leben der reichen Fami-
lie Grégoire gegenüber gestellt, die 
seit Generationen von den Erträgen 
einer einzigen Aktie lebt. Vater Gré-
goire hat diese Aktie nicht einmal 
selbst erarbeitet. Daher empfindet 
er „tiefe Dankbarkeit für eine Anla-
ge, die seit einem Jahrhundert die 
Familie so schön ernährte, dass sie 
die Hände in den Schoß legen konn-
ten. Diese Aktie war gleichsam ihre 
Gottheit, die ihr Egoismus mit ei-
nem Kultus umgab, die Wohltäterin 
der Familie, die sie in einem breiten 
Bett der Trägheit wiegte, an einer le-
ckeren Tafel mästete.“ Es ist, zuge-
geben, ein besonders drastisches 
und fiktives Beispiel – aber keines-
wegs realitätsfremd. Zustände wie 
in „Germinal“ prägten die Vergan-
genheit Europas, vielleicht werden 
sie auch seine Zukunft bestimmen 

Erben in der heutigen Form verur-
sacht gesamtgesellschaftlich offen-
sichtlich mehr Schaden als Nutzen. 
Christian Felber begründet dies so: 
„Das (unbegrenzte) Erbrecht annul-
liert die einzige ‚natürliche‘ negative 
Rückkoppelung des Kapitalismus: 
dass aufgebaute und konzentrier-
te Vermögen wieder dekonzentriert 
und zerteilt werden. Damit ist es das 
vielleicht größte Einzelhindernis auf 
dem Weg zu einer chancengleichen, 
egalitären und demokratischen Ge-
sellschaft.“

Im Tod gibt es kein Eigentum 

Bemerkenswert am Prinzip der 
Vererbung von Privateigentum 
ist, dass sie – je nach Betrach-
tungsweise – sowohl natürlich als 
auch unnatürlich ist. Natürlich, 
weil die meisten Menschen, wenn 
nicht starke Gründe dagegen spre-
chen, ihr Eigentum nach dem Tod 
am liebsten den eigenen Kindern 
überlassen. Will der Staat dies 
ändern, muss er Zwang ausüben. 
Und der bedarf in einer Demokra-
tie immer der sorgfältigen Begrün-
dung mit Verweis auf übergeord-
netes Interesse.

Unnatürlich ist das Vererben, weil 
der Sterbende sein Eigentum ja 
nicht mitnehmen kann. Was immer 
sich der Einzelne unter dem Tod 
oder dem „Jenseits“ vorstellt – er 
geht nackt hinüber. Der Körper ei-
nes Verstorbenen wird wieder ein 
Teil der Erde, seine Form löst sich 
auf, seine Moleküle verteilen sich 
überall. Über die Seele eines Ver-
storbenen gibt es verschiedene 
Ansichten. Manche meinen, sie 
erlischt; andere glauben, sie löse 
sich im „Ganzen“ (Gott) auf. Nur 
für das Eigentum soll das Prinzip 
der Auflösung im Großen Ganzen 
nicht gelten. Besitz bleibt der ge-
netischen „Verlängerung“ des Ver-
storbenen zugeordnet: seinen Er-
ben. Analog zu dem, was mit dem 
Körper und der Seele geschieht, 
wäre es aber logischer, Eigentum 
ginge in Gemeinschaftsbesitz 
über.
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Brutpflegeinstinkt und Wunsch 
nach Unsterblichkeit 

Wie konnte sich etwas so offen-
sichtlich Unlogisches und Unge-
rechtes so lange halten? Wenn wir 
diese Frage beantworten wollen, 
stoßen wir – wie so oft – zuerst auf 
die herrschenden Machtverhältnis-
se. Zum anderen glauben auch Be-
nachteiligte des herrschenden Erb-
rechts oft irrtümlich, dieses sei zu 
ihrem Vorteil. Damit verhält es sich 
wie mit dem Zins. Der wird von vie-
len Normalbürgern als „Freund“ be-
trachtet, weil sie mit ihren 1000 Euro 
auf dem Sparkonto 15 Euro Rendite 
erwirtschaften konnten. Die Betref-
fenden erkennen nicht, dass rund 
30 Prozent ihrer Ausgaben für ver-
steckte Zinsen draufgehen. Eben-
so ist es mit dem Erbe: Man freut 
sich über die Porzellanvase der 
verstorbenen Tante oder die 5000 
Euro, die die alte Mutter noch auf 
ihrem Sparbuch hatte. Wenige er-
kennen, dass auch beim Erben die 
überwältigende Mehrheit der Men-
schen draufzahlt. Das Gesamtver-
mögen in Deutschland beläuft sich 
auf 8,1 Billionen Euro. „Würde die-
ses zu gleichen Teilen auf alle neu 
in das Erwerbsleben Eintretenden 
verteilt, wären das bis zu 200.000 
Euro pro Person.“ (Christian Felber). 
Jeder, der weniger erbt, gehört rech-
nerisch also zu den Verlierern. Na-
türlich ist dieses Beispiel zu „grob“. 
Wir müssen im Anschluss noch ge-
sondert über die Vererbung von Im-
mobilien und Unternehmen nach-
denken.

Wenn wir fragen, warum die meis-
ten Normalbürger dem Prinzip des 
Erbens intuitiv eher Sympathie ent-
gegenbringen, kommen wir – neben 
fehlenden Informationen – vor al-
lem auf vier Gründe:
1. Eine Art „Brutpflegeinstinkt“. 

Man möchte seine Kinder ver-
sorgt wissen, auch über den ei-
genen Tod hinaus. 

2. Die Verdrängung des Todes. 
Man hofft, in seinen Erben noch 
indirekt weiterleben zu können.

3. Der Wunsch nach Macht. Man 
möchte über den Tod hinaus 
das Verhalten der Nachkommen 
dominieren. Man manipuliert 
sie sogar schon vor dem Tod, 
indem man mit dem Erbe lockt 
oder mit seinem Entzug droht.

4. Hinzu kommt auf der Empfän-
gerseite natürlich die Sehn-
sucht nach leistungslosem Ein-
kommen.

 

Erbstreitigkeiten und 
unfähige Kronprinzen 

Von diesen Gründen sind mindes-
tens die ersten beiden legitim und 
sollten kein Anlass zu Kritik und 
Spott sein. Es fragt sich jedoch, 
ob man auf diesen Bedürfnissen 
unsere Rechtsordnung aufbauen 
sollte, wenn gewichtige Gründe 
nach anderen Lösungen verlan-
gen. Man vergisst leicht, dass Erb-
schaften seit Urzeiten Anlass für 
viel psychisches Elend, Neid und 
Ungerechtigkeit waren. Ein Bei-
spiel ist die Situation auf Bauern-
höfen im ländlichen Raum. Teilte 

man Hof und Grund auf alle Kinder 
auf, so war der Besitz parzelliert, 
die Einzelteile waren nicht mehr 
überlebensfähig. Also vererbte 
man alles dem ältesten Sohn. Der 
jüngere musste sich beim Nach-
barbauern als Knecht verdingen. 
Die älteste Tochter wurde gut 
verheiratet. Die jüngere blieb le-
dig und pflegte aufopferungsvoll 
die alte Mutter, obwohl diese sie 
durch Enterben gnadenlos dafür 
bestraft hatte, eine Frau zu sein. 
Solche Konstellationen vergiften 
zahllose Familien nach dem Tod 
des Erblassers – und schon vor-
her, indem sich Kinder zu unter-
würfigem und intrigantem Verhal-
ten veranlasst sehen. 

Nicht besser ist die Situation bei 
der Vererbung von Familienunter-
nehmen. Christian Felber beklagt: 
„Das Erbrecht führt dazu, dass die 
meisten Unternehmen, die heute 
von UnternehmerInnen aufgebaut 
werden, morgen von Personen ge-
führt werden, die sich in erster Linie 
dadurch qualifiziert haben, Sohn 
und Tochter der VorbesitzerIn zu 
sein.“ Es gibt also, außer willkürli-
cher Enterbung, auch noch andere 
Nachteile der heutigen Praxis: Un-
geeignete und unwillige Erben wer-
den in verantwortungsvolle Positi-
onen gehievt und bestimmen über 
das Wohl und Weh der Angestell-
ten. „Stille Erben“ begnügen sich 
mit einer Position im Hintergrund 
und schöpfen im Unternehmen nur 
den Rahm ab, also Gewinne, die 
nicht von ihnen, sondern von den 
Mitarbeitern erwirtschaftet wur-
den. Fähige Manager werden, da 
nicht von edlem Geblüt, von der 
Spitze ferngehalten. Felber spot-
tet: „Fänden Sie es ‚effizient‘, dass 
die Mitglieder des Fußballnational-
teams von morgen die Söhne und 
Töchter der SpielerInnen von heute 
sind? Fänden Sie es ‚gerecht‘? Das 
heutige Erbrecht funktioniert leider 
genauso.“ 
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Milliardenvermögen 
kann man nicht „verdienen“ 

In welche Richtung sollten Lösun-
gen also gehen? Der Geldtheoretiker 
Silvio Gesell (1862-1930) will „ar-
beitsloses Einkommen“ nicht gänz-
lich abschaffen und warnt vor dem 
„sozialistischen Zuchthausstaat“. 
In der Tat sind Übertreibungen zu 
vermeiden. „Harte Arbeit“ sollte im 
Zeitalter der Automatisierung nicht 
mehr zum Fetisch erhoben werden. 
Es geht im Kern darum, Eigeniniti-
ative und Leistung nicht zu ersti-
cken, dem emotionalen Bedürfnis 
der Menschen nach Privateigentum 
und Versorgung der Nachkommen 
entgegenzukommen und zugleich 
ungesunde Überkonzentration von 
Vermögen, Produktionsmitteln und 
Boden zu verhindern. 

Hierzu gibt es aus jüngerer Zeit ein 
paar bedenkenswerte Vorschläge. 
Die Sprecherin der Partei „Die Lin-
ke“, Sarah Wagenknecht, argumen-
tiert in ihrem Buch „Freiheit statt 
Kapitalismus“: „Wer sein Einfamili-
enhaus, sein erarbeitetes Spargeld 
und seine persönlichen Gegenstän-
de in der Hand seiner Kinder wissen 
will, den sollte der Fiskus in Ruhe 
lassen. Millionen- oder gar milliar-
denschwere Großvermögen dage-
gen beruhen nie nur auf der Arbeits-
leistung eines einzelnen Menschen. 
Vielfach wurden sie selbst bereits er-
erbt.“ Als Schlussfolgerung schlägt 
Wagenknecht vor, Erbschaften ge-
nerell auf 1 Million Euro zu begren-
zen. Alles, was darüber hinausgeht, 
solle mit einer Steuer von 100 Pro-
zent belastet werden.

Angestellte sind keine 
„Manövriermasse“ 

Betriebsvermögen, das die 1-Milli-
on-Grenze überschreitet, soll laut 
Wagenknecht jedoch nicht an den 
Staat gehen, „sondern würde in un-
veräußerliches Belegschaftseigen-
tum übertragen“. Die meisten Fir-
menerben, argumentiert sie, seien 
ohnehin nicht daran interessiert, ein 
Unternehmen weiterzuführen. Nur 
20 Prozent der Unternehmen gin-
gen auf die zweite Generation, nur 
7 Prozent auf die dritte Generation 
über. „Erben führen also nichts wei-
ter, sie verkaufen. Die Beschäftigten, 
auf deren Arbeit der Unternehmens-
erfolg wesentlich beruht, werden 
zur Manövriermasse ohne relevante 
Mitspracherechte.“ Es geht der lin-
ken Politikerin also nicht nur um die 

gerechte Verteilung von Gewin-
nen, sondern auch darum, die 
Würde der Mitarbeiter zu ach-
ten. Dies gelingt am besten, in-
dem ihnen Verantwortung und 
Gemeinschaftseigentum über-
tragen werden. Indem man die 
Privilegien derer abbaut, die 
sich „die Mühe gaben, geboren 
zu werden“, beschreitet man 

auch den „Weg in eine echte Leis-
tungsgesellschaft“. 

Zur Vererbung von nicht unter-
nehmensgebundenem Vermögen 
macht Sahra Wagenknecht keine 
präzisen Angaben. Wichtig scheint, 
dass Vermögen über 1 Million nicht 
mehr der „Kriegskasse“ von Macht-
kartellen zur Verfügung stehen, die 
damit ein Flächenbombardement 
gegen den Sozialstaat und die Da-
seinsvorsorge der Bürger durchfüh-
ren. Was die Verwendung der einge-
nommenen Gelder betrifft, so bleibt 
die talkshowfreudige Linke jedoch 
vage. Christian Felber macht für die 
Verwendung der Gelder einen präzi-
seren Vorschlag. Er will Erbschaften 
bei Finanz- und Immobilienvermö-
gen auf 500.000 Euro pro Person 

begrenzen. „Darüber hinausgehen-
de Erbvermögen gehen in das Ei-
gentum der Allgemeinheit über und 
werden zu gleichen Teilen an die 
Nachkommen der nächsten Genera-
tion verteilt.“

Mögliche Lösung: die 
„demokratische Mitgift“ 

Diesen Zuschuss für alle Nachkom-
men nennt Felber die „Demokra-
tische Mitgift“. Sie könnte jungen 
Menschen z. B. automatisch mit ih-
rem 18. Geburtstag ausgezahlt wer-
den. Ob diese das Geld dann auf 
Partys verprassen, den Grundstein 
für Wohneigentum legen oder für 
ihre Rente sparen, bleibt ihrem Tem-
perament überlassen. Würde die 
demokratische Mitgift z. B. 50.000 
Euro pro Person betragen, erhielte 
jemand, der von seinen Eltern später 
75.000 Euro erbt, nur noch die Diffe-
renz: 25.000. Der Rest käme der Ge-
meinschaft zugute, speziell: jungen 
Menschen ohne privates Erbe. Die 
demokratische Gesellschaft würde 
Berufsteinsteigern damit signalisie-
ren: Ihr seid uns etwas wert, und wir 
trauen euch etwas zu. Bisher ist die 
Botschaft eine andere: Die meisten 
jungen Menschen werden der Wirt-
schaft als Billigarbeiter zur Verwer-
tung ausgeliefert, erben unsere Um-
weltschäden und unsere Schulden, 
erhalten jedoch keinerlei „Mitgift“.

Was das Weitervererben von Immo-
bilien betrifft, so weist Felber darauf 
hin, dass in Österreich nur fünf Pro-
zent der Bevölkerung ein Haus besit-
zen, das mehr wert ist als 450.000 
Euro. Die wenigsten würden also bei 
einer Erbschaftsreform verlieren. 
Und wer doch betroffen wäre, käme 
nicht gerade an den Bettelstab, zu-
mal ein Anwesen im Wert von einer 
Million ja auf zwei Erben verteilt wer-
den könnte. „Eine einzelne Person, 
die dieses Riesenhaus alleine besit-
zen möchte, müsste den 500.000 
Euro übersteigenden Wert des Hau-

Erbschaften über 1 Mio. 
Euro hinaus sollten mit 
einer Steuer von 100 
Prozent belastet werden.

(Sarah Wagenknecht)
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ses der Allgemeinheit ablösen, in 
den demokratischen Erbpool.“ Für 
Unternehmen schlägt Christian Fel-
ber vor, „dass Familienmitglieder 
Unternehmensanteile im Wert von 
maximal zehn Millionen Euro er-
ben dürfen (Startwert). Die darü-
ber hinausgehenden Anteile gehen: 
a) in das kollektive Eigentum der    
 Beschäftigten über (…) 
b) an ausgewählte Nichtfamilienmit- 
 glieder.“
 Dieses Modell wird im Buch natür-
lich noch präzisiert. 

Privilegienerhalt für den 
Geldadel 

Im Übrigen würde eine Begren-
zung der Hinterlassenschaften auf 
ein „Höchsterbe“ einige Probleme 
lösen, die „rostendes“ Geld (wie 
es derzeit z. B. bei Regionalwäh-
rungen eingesetzt wird) ungelöst 
lässt. Die Vermögen schmelzen 
durch „Negativzins“ als Umlaufsi-
cherung nämlich nur sehr langsam. 
Die ungesunde Konzentration von 
Macht und Vermögen bleibt lange 
erhalten. Auch können die Groß-
vermögensbesitzer auf Sachwerte 
ausweichen: Boden, Immobilien, 
Lebensmittel. Damit richten sie mit-
unter noch mehr Schaden an als mit 
ihren Geldvermögen, die nach spe-
kulativen Anlagemöglichkeiten gie-
ren. Bei einer Obergrenze für Erb-
schaften risse wenigstens Gevatter 

Tod den privilegierten Familien das 
Streichholz aus der Hand, mit dem 
sie zündeln und das Dach der Real-
wirtschaft in Brand setzen könnten. 

Welches der genannten Model-
le sinnvoll ist, darüber lässt sich 
trefflich streiten. Sicher ist, dass 
es nicht so weiter gehen kann wie 
bisher. Eine Neuordnung des Erb-
rechts ist notwendig. Dabei gibt 
es Grenzlinien, die wir nicht über-
schreiten sollten, wollen wir nicht 
in die unmenschliche Variante ei-
nes zentralistischen Sozialismus 
verfallen. So darf die Funktions-
tüchtigkeit der Betriebe und Höfe 
nicht verloren gehen. Die Vertrei-
bung von Kindern aus elterlichen 
Wohnungen und (kleineren) Häu-
sern sollte als besondere Härte 
vermieden werden. An der Unter-
nehmensführung interessierte und 
dazu befähigte Söhne und Töchter 
sollten auf sinnvolle Weise einge-
bunden werden. Im Wesentlichen 
aber sollte die Nutzung von ver-
erbtem Gut an eigenen oder ge-
meinschaftlichen Gebrauch, an 
Sozialverträglichkeit und an die 
Bereitschaft gekoppelt sein, durch 
Eigenleistung dessen Wert zu er-
halten. In allen anderen Fällen ist 
Weitervererbung nichts als Privile-
gienerhalt für einen Geldadel, den 
zu alimentieren sich unsere schlin-
gernden Volkswirtschaften nicht 
mehr leisten können.

Es aus eigener Kraft schaffen 

Damit sollen den glücklichen Erben 
von heute nicht grundsätzlich un-
lautere Absichten unterstellt wer-
den. Ihre Privilegien sind ja nicht 
selbst „verschuldet“. Die Hoffnung 
auf eine Erbschaft ist heute auch 
eine Kompensation für vorenthal-
tene Chancen, aus eigener Kraft zu 
Wohlstand zu gelangen. Arbeit wird 
vielfach als „Gnade“ von Arbeit-Ge-
bern gewährt, künstlich verknappt 
und schlecht bezahlt. Da erscheint 
ein Erbe geradezu als Rettungs-
anker – der leider eben nicht allen 
zur Verfügung steht. Wenn aber ne-
ben dem Erbrecht auch an ande-
ren politischen Stellschrauben ge-
dreht wird, kann eine Gesellschaft 
entstehen, die mehr Gelassenheit 
und positivere Zukunftsaussich-
ten begünstigt. Dann wird auch die 
Gier nach einem möglichst großen 
Erbe schwinden. Niemand muss 
mehr nach dem Vermögen von Va-
ter oder Mutter schielen, wenn ihm 
eine wertschätzende Gemeinschaft 
die Startchancen gibt, es selbst zu 
schaffen. 

Literaturtipps:
 Christian Felber: „Gemeinwohlökonomie“, 

Verlag Deuticke, 160 Seiten, Euro 15,90

 Sarah Wagenknecht: „Freiheit statt 

Kapitalismus“, Verlag Eichborn, 365 Seiten, 

Euro 19,99

 Andreas Eschbach: „Eine Billion Dollar“, 

Verlag Bastei Lübbe, 896 Seiten, Euro 9,99

ERBEN – DIE MÜHE, GEBOREN ZU WERDEN ERBEN – DIE MÜHE, GEBOREN ZU WERDEN

Jahrgang 1963, 
Germanistikstu-
dium, Journalist 
Derzeit ist er unter 
anderem für Kon-
stantin Weckers 
Webmagazin „Hin-
ter den Schlagzei-
len“ tätig.

Zum Autor
Roland
Rottenfußer 

© Alexandra H. / pixelio.de


